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   BETREFF  Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetzes 
des Bundes (IFG) beim Bundesministerium des Innern (BMI) 
 

HIER  Ihre Bitte um Vermittlung bei Anfrage "Leistungsvergaben an die GIZ" [#9571] vom 
12. Mai 2015 
 

 

 

Sehr geehrte Frau Beyerle, 

 

Sie haben sich mit der Bitte um Vermittlung bei der Anfrage „Leistungsvergaben an 

die GIZ“ an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

gewandt, weil Sie Ihr Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Infor-

mationsfreiheitsgesetz des Bundes durch das Bundesministerium des Innern als ver-

letzt ansehen. 

 

Um den Vorgang rechtlich prüfen und bewerten zu können, habe ich das Bundesmi-

nisterium des Innern um eine Stellungnahme gebeten. Sobald meine Prüfung abge-

schlossen ist, werde ich Ihnen zeitnah das Ergebnis mitteilen. 

 

Sollten sich in der Zwischenzeit Änderungen am Sachstand ergeben, wäre ich Ihnen 

für eine Mitteilung dankbar. 
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TELEFON  (0228) 997799-119 

TELEFAX  (0228) 997799-550  

E-MAIL  ref9@bfdi.bund.de 

BEARBEITET VON  Susanne Bohn 

INTERNET  www.informationsfreiheit.bund.de 

   
DATUM  Bonn, 26.05.2015 

GESCHÄFTSZ.  IX-725/002 II#0164 

   

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   
Besuchen Sie uns:  

Tag der Deutschen Einheit 
1. – 3. Oktober 2011 

in Bonn 
 

 

Frau  

Tanja Beyerle 

 

per E-Mail 

t.beyerle.p54vdyc93w@fragdenstaat.de 
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Das IFG ermöglicht innerhalb bestimmter Schranken den freien Zugang zu amtlichen 

Informationen der öffentlichen Stellen des  Bundes und die Einsicht in deren Verwal-

tungsvorgänge. Der Begriff der amtlichen Information erfasst alle Formen von bei der 

Behörde vorhandenen Aufzeichnungen, der Informationszugangsanspruch richtet 

sich nur auf bei der Behörde bereits bestehende Aufzeichnungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Bohn 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


